
 
 

Mainaschaff, den 04. September 2020 

 
Hygiene-Konzept Vermietung – 
Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag 
 
 
Das Vermieten unseres Gastraumes mit Terrasse bzw. unserer Halle ist gemäß der 6.  
Bayerischen Hygieneschutzmasnahmenverordnung seit 29.06.2020 wieder erlaubt. Es 
gelten allerdings auch hier Beschränkungen, die zwingend eingehalten werden 
müssen: 
 

- Aktuell dürfen maximal 100 Personen im geschlossenen Raum feiern 
und 200 Personen im Freien 

- Erlaubt sind Familienfeiern, Geburtstage und Abschlussfeiern 
- Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist einzuhalten 
- Der Mieter ist verpflichtet, eine Liste vorzuzeigen, auf der alle 

teilnehmenden Personen einzutragen sind - sie bleibt aus 
datenschutzrechtlichen Gründen beim Mieter,  ist aber bei einer 
Prüfung vorzuzeigen 

- Ein Buffet darf nicht für alle Gäste zugänglich sein, sondern muss 
von einer Person (geschützt durch Mund/Nasenschutz) ausgegeben 
werden 

- Auch die Getränke müssen von einer Person mit Mund/Nasenschutz 
ausgegeben werden 

- Desinfektionsmittel sind selbst mitzubringen und zu nutzen. Bei 
Schlüsselübergabe sind diese vorzuzeigen 

 
Sollte sich an den Regeln in Bayern bis zu Ihrem Termin etwas 
geändert haben ( Personenanzahl etc.) , wird dies angepasst !!! 
Es fallen zusätzlich 15 bzw 25 Euro für Grundreinigung an. 
 
Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie sich an diese Regeln 
halten! 
 
Name:         Unterschrift:    

 
 
Andrea Glaab 
Kassiererin 
Friedenstrasse 21 
63814 Mainaschaff 
Tel. (0 60 21) 7 65 23  
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